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 Jegenstorf, im November 2023 

 
 
Gesamtschulleitung 
Brüggackerstr. 34E, 3303 Jegenstorf 

Tel. 031 763 15 15 
rolf.frauchiger@schule-jegenstorf.ch 
 An die Eltern der Kindergarten- 

 kinder im Schuljahr 2024/25 

 

 

 

Kindergarteneinschulung 
 

 

Liebe Eltern 

 

Ihr Kind wird im kommenden Schuljahr in den Kindergarten eintreten. Wir möchten Sie mit 

diesem Schreiben über die Anmeldung für das kommende Schuljahr informieren. 

 
 

In den nächsten Jahren treten die Kinder mit folgendem Geburtsdatum in den Kindergar-

ten ein: 

Schuljahr 2024/25: Geburtsdatum zwischen dem 1. August 2019 und dem 31. Juli 2020 

Schuljahr 2025/26: Geburtsdatum zwischen dem 1. August 2020 und dem 31. Juli 2021 

Schuljahr 2026/27: Geburtsdatum zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. Juli 2022 
 

Eintritt 

Die Kinder besuchen den Kindergarten grundsätzlich während zwei Jahren.  

Es besteht die rechtliche Möglichkeit, Ihr Kind ein Jahr später in das erste Kindergartenjahr 

eintreten zu lassen. Die Eltern teilen einen entsprechenden Entscheid bei der Anmeldung mit 

(Meldeformular Kindergarten). 

Wichtig: Die elf Jahre dauernde Volksschule wird durch die „Rückstellung“ nicht verkürzt. 

Die Schule begrüsst eine Kontaktaufnahme hinsichtlich der Entscheidungsfindung und bei Un-

sicherheiten bezüglich des Entwicklungsstandes Ihres Kindes. Die Schulleitung steht gerne für 

ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 

 
 

Anmeldung Kindergartenjahr 2024/25  /  Personalien 

Wir bitten Sie, die Anmeldung Ihres Kindes elektronisch vorzunehmen. Sie finden das Anmel-

deformular auf der Startseite der Schulhomepage www.schule-jegenstorf.ch. Bitte mailen Sie 

das ausgefüllte Formular (erste drei Seiten) bis am Freitag, 1. Dezember 2023 an die 

Mailadresse der Schuladministration: schulsekretariat@schule-jegenstorf.ch 

Wenn Sie zum Ausfüllen Fragen haben, zögern Sie nicht, mit der Schuladministration Kontakt 

aufzunehmen (Tel. 031 763 11 20). 

Falls Sie beabsichtigen, Ihr Kind ein Jahr später in den Kindergarten eintreten zu lassen, ist eine 

entsprechende Meldung mit separatem Meldeformular Kindergarten an die Schuladministration 

einzureichen.  

http://www.jegenstorf.ch/schule/
mailto:schulsekretariat@schule-jegenstorf.ch
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Wenn Ihr Kind in ein Sonderschulheim oder in einen privaten Kindergarten (z. B. Steiner 

Schule) eintritt oder Sie in der nächsten Zeit aus der Gemeinde Jegenstorf wegziehen, ist dies 

ebenfalls mit separatem Meldeformular Kindergarten anzugeben. 

Das Meldeformular Kindergarten finden Sie ebenfalls auf der Startseite der Schulhomepage. 

 

 

Kindergartenzeiten  /  Blockzeiten 

Die Kindergartenkinder besuchen den Kindergarten jeden Morgen von 08.20 bis 11.50 Uhr 

(Blockzeiten) und einmal pro Woche am Nachmittag von 13.30 - 14.45 Uhr (je nach Kinder-

garten am Montag, Dienstag oder Donnerstag).  

Falls ein Kind den Kindergarten mit reduziertem Pensum besucht (siehe nachfolgender Ab-

schnitt), ist der Mittwochmorgen von den Blockzeiten ausgenommen. 
 

 

Reduziertes Pensum im ersten Kindergartenjahr 

Die Eltern sind berechtigt, ihr Kind während des ersten Kindergartenjahres den Kindergarten 

mit reduziertem Pensum besuchen zu lassen. 

Das Pensum kann am Mittwoch und/oder am Nachmittag reduziert werden.  

Die Eltern teilen dies der Schuladministration schriftlich bei der Anmeldung oder spätestens am 

1.März 2024 mit.  
 

 

Absenzen im Kindergarten 

Mit dem Einbinden des zweijährigen Kindergartens in die elf Jahre dauernde Volksschule gilt 

auch für die Kindergartenkinder die Direktionsverordnung über Absenzen und Dispensationen 

in der Volksschule. Den Kindern bzw. Eltern stehen 5 freie Schulhalbtage pro Schuljahr zur 

Selbstdispensation zur Verfügung. Für längere Absenzen ist auch im Kindergarten vier Wo-

chen im Voraus ein Gesuch an die Schulleitung einzureichen. 

Es gilt der immerwährende kantonale Ferienkalender nach der Kalenderwochenzählung (DIN-

Norm) ab 1.8.2010: 

Sportwoche: Woche 6 

Frühlingsferien: Wochen 15 und 16 

Sommerferien: Wochen 28 bis 32 * 

Herbstferien: Wochen 39 – 41 

Winterferien: Wochen 52 und 1 (bzw. 53 und 1) 

 

* Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Kalenderwochen folgt, dauern die Sommerferien 

    6 Wochen (Wochen 27 – 32). 
 

 

Klasseneinteilung 

Im Verlauf des Monats Mai werden die Kindergarteneinteilungen vorgenommen und Ihnen an-

schliessend zusammen mit weiteren Informationen zum Kindergarten sowie dem Stundenplan 

zugestellt. 

Die Einteilung in die Kindergartenklassen erfolgt gemäss den nachfolgenden, über die ganze 

Schule einheitlichen Kriterien, welche durch die Bildungskommission im Oktober 2012 geneh-

migt wurde.  

Die Klasseneinteilung muss jährlich überprüft und angepasst werden. Kindergarten-

klassen werden jahrgangsgemischt geführt, Klassen des 1. – 9. Schuljahres können 

jahrgangshomogen oder als Mischklasse geführt werden. Sowohl aus organisatori-

schen wie aus pädagogischen Gründen können Einteilen, Neuverteilen und Umteilen 

von Schüler*innen notwendig werden. Dies geschieht einheitlich nach den untenste-

henden Kriterien, auch für neu eintretende Schüler*innen.  
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Grundsätzlich werden die Klassen zu Beginn des Kindergartens, der 1. / 5. / 7. Schul-

jahre neu gebildet. Auch auf Grund von schwankenden Schülerzahlen kann eine 

Neuverteilung oder Umteilung von Schüler/innen erfolgen. Es gelten die kantonalen 

Vorgaben bezüglich Klassenzahlen. 

Organisatorische Kriterien 

• Anzahl Klassen 

• Schulweg 

• Klassengrösse 

• Verteilung Mädchen / Knaben 

• Muttersprache 

• 7. Schuljahr: Manuelisierte Schüler*in-

nen  

Pädagogische Kriterien ab 

1. Schuljahr: 

• Leistung  

• Verhalten  

• Soziale Beziehungen 

 

 

Für das kommende Schuljahr sind im Moment rund 115 Kindergartenkinder registriert, welche 

in die sechs Kindergartenklassen mit den Standorten Säget, Dählerstock, Gyrisberg und  

Münchringen eingeteilt werden müssen. Möglicherweise können Kinder nicht in den für sie 

nächstgelegenen oder in den gleichen Kindergarten, in dem ein älteres Geschwister bereits war, 

eingeteilt werden. Ein Einteilungswunsch auf Grund einer externen Betreuung (KiwJ, Tagesel-

tern, o.ä.) in einen bestimmten Kindergarten kann nicht berücksichtigt werden. Es müssen zwin-

gend auch Kinder von Jegenstorf in den Kindergarten Münchringen eingeteilt werden. 

Mit der Kantonspolizei wurde der Schulweg nach Münchringen zu Fuss aus Sicht der Verkehrs-

sicherheit abgeklärt. Der Verbindungsweg Holzmühleweg  -  Schulweg wird von der Kantons-

polizei für Kindergartenkinder als machbar eingestuft. Die Gemeinde Jegenstorf hat zudem ent-

lang des Holzmühle- und Schulweges Massnahmen getroffen. 

Für Kinder, die gemäss den kantonalen Vorgaben einen zu langen Schulweg haben, ist der Schü-

lertransport mit einem durch die Gemeinde Jegenstorf organisierten Fahrdienst durch die Firma 

Bürki Reisen, Bäriswil, organisiert. 
 

 

Besuchsmorgen 

Bereits jetzt weisen wir Sie auf den Besuchsmorgen im Kindergarten hin. Dieser findet am 

Donnerstagmorgen, 6. Juni 2024, statt, damit die zukünftigen Kindergartenkinder ihren Kin-

dergarten und ihre „Gspänli“ kennenlernen können. Wir bitten Sie, sich dieses Datum vorzu-

merken. Die detaillierte Einladung werden Sie mit der Einteilung erhalten. 
 

 

Tagesschule 

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit auch auf die Tagesschule Jegenstorf aufmerksam ma-

chen. Die Anmeldeunterlagen für das kommende Schuljahr werden Anfang März 2024 auf der 

Homepage der Schule aufgeschaltet. Falls Sie bereits jetzt nähere Angaben zur Anmeldung und 

den Betrieb der Tagesschule möchten, verweisen wir Sie auf die Homepage der Schule und/oder 

an die Tagesschulleitung (Christa Rothenbühler, Tel. 031 763 11 33), welche Ihnen auch für ein 

Beratungsgespräch hinsichtlich eines Neueintrittes zur Verfügung steht. 

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass seit dem aktuellen Schuljahr sämtliche Module durchgeführt 

werden, unabhängig von der Anmeldezahl, und Sie somit Planungssicherheit in der Betreuung 

Ihrer Kinder haben. 
 

 

Ferienbetreuung 

In der zweiten Frühlingsferienwoche, KW 16, in den beiden letzten Sommerferienwochen (Ka-

lenderwochen 31/32) sowie in der letzten Herbstferienwoche (Kalenderwoche 41) bietet die Ge-
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meinde bei genügend Anmeldungen eine Ferienbetreuung an. Diese wird ebenfalls in der Ta-

gesschule und zu einem grossen Teil vom Personal der Tagesschule durchgeführt. Die Anmel-

defrist läuft bis am 29. Februar 2024. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der 

Schule www.jegenstorf.ch/schule/ oder erhalten Sie bei Pia Egger unter pia.egger@schule-je-

genstorf.ch. 
 

 

Übergang in die Primarstufe 

Die Kinder besuchen den Kindergarten grundsätzlich zwei Jahre und treten anschliessend in das 

1. Schuljahr der Primarstufe über. 

Aus wichtigen Gründen (Entwicklungs- und/oder Lernstand des Kindes) können die Kinder ein 

Jahr früher oder später in das 1. Schuljahr übertreten. 

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarstufe ist ein Schullaufbahnentscheid und wird von 

der Schulleitung auf Antrag der Klassenlehrperson des Kindergartens und in Absprache mit den 

Eltern getroffen. Es ist kein Antrag einer kantonalen Erziehungsberatungsstelle nötig. Bei Un-

sicherheiten kann jedoch im Einverständnis der Eltern eine Erziehungsberatungsstelle beigezo-

gen werden. 
 

 

Haben Sie weitere Fragen? Die Gesamtschulleitung sowie die Schuladministration stehen Ihnen 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Schulsystem im Kanton Bern finden Sie unter folgendem Link: 

Kindergarten und Volksschule (be.ch) 

 

Freundliche Grüsse 

 

Für die 

SCHULLEITUNGEN  SCHULE  JEGENSTORF 

 

 

 

Rolf Frauchiger, Gesamtschulleitung 
 

 

 

 

 

Beilagen: 

‒ „Fit für den Kindergarten“ 

‒ Informationen zum Kindergarten der Bildungs- 

und Kulturdirektion des Kantons Bern 

‒ Elternrat, Informationsbrief 

 

https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/kindergarten-und-volksschule.html?r=27246262142129&lid=2261429&pm_ln=22

